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Jahresabschluss des  
Zentralen Immobilienmanagements 

der Stadt Hemer 
zum 31.12.2008 

 
 
 

Aufgrund des § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16.11.2004 (GV NW S. 644) wird folgendes bekannt 
gemacht: 
 
1. Der Rat der Stadt Hemer hat in seiner Sitzung 
am 15.12.2009 folgenden  Beschluss gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss 2008 wird festgestellt, 
2. Dem Betriebsleiter wird Entlastung erteilt, 
3. In Höhe des Jahresfehlbetrages von € 
506.470,57 wird ein Verlustvortrag gebildet. 

2. Abschließender Vermerk der GPA NRW 

 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzli-
cher Abschlussprüfer des Betriebes Zentrales 
Immobilienmanagement der Stadt Hemer. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2008 hat sie sich der Wirtschaftsprüferin 
Andrea Mertin c/o Eichholz & Partner, Iserlohn, be-
dient.  

Diese hat mit Datum vom 30.10.2009 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.  

„Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung des Zentralen Immobilienmana-
gement der Stadt Hemer (ZIM) für das zum 31. De-
zember 2008 endende Wirtschaftsjahr geprüft.  

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften und den Be-
stimmungen der Satzung liegen in der Verantwor-
tung des Betriebsleiters der Einrichtung. 

Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
mir durchgeführten Prüfung, eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben.  

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung und nach den Vorschriften der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung der Landesverordnung in der jeweils 
gültigen Fassung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätig-
keit und über das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld der Einrichtung sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
meine Beurteilung bildet. 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt. 

Nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lage-
bericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung 
von der Lage der Einrichtung und stellt die Risiken 
der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der 
Wirtschaftsprüferin Andrea Mertin c/o Eichholz & 
Partner ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 

 
GPA NRW 
Abschlussprüfung- Beratung - Revision 
Im Auftrag 
 
 
Gregor Loges 
 
3. Der Jahresabschluss und der Lagebericht lie-
gen im Rathaus der Stadt  
Hemer, Hademareplatz 44, Zimmer 806, bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 
zur Einsichtnahme aus und zwar montags bis 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr.  
 
 
 
Hemer, 16.03.10  
Gez. Wolf 
 
Die Betriebsleiterin des Zentralen 
Immobilienmanagements der Stadt Hemer 
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Wahl zur Umwandlung des Katholischen Teil-
standortes Schwitten des Schulverbundes Lahr-
feld / Schwitten, in einen Gemeinschaftsteil-
standort 
 
Das Abstimmungsverfahren zur Umwandlung des 
Kath. Teilstandortes Schwitten des Grundschulver-
bundes Lahrfeld / Schwitten in einen Gemein-
schaftsteilstandort ist in der Zeit vom 08.03.2010 bis 
11.03.2010 durchgeführt worden. 
 
Als Ergebnis stelle ich fest, dass bei 93 Stimmbe-
rechtigungen von den Erziehungsberechtigten für 
73 Kinder Stimmen abgegeben wurden. 
 
Hiervon stimmten 62 dem Antrag auf Umwandlung 
zu, 11 stimmten dem Antrag  auf Umwandlung nicht 
zu. 
 
Da mindestens 2/3 der Erziehungsberechtigten zu-
gestimmt haben, ist die Umwandlung durchzufüh-
ren. 
 
Die Bezirksregierung in Arnsberg hat am 
15.03.2010 dieser Entscheidung zugestimmt. 
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Satzung 
über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Lüdenscheid  
(Vergnügungssteuersatzung) 
vom 18.03.2010 
 
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am 15. März 2010 folgende Vergnügungssteuersatzung be-
schlossen: 
 
 

I . Allgemeine Bestimmungen 
 

 
§ 1 

Steuergegenstand 
 

 
Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Lüdenscheid veranstalteten nachfolgenden Ver-
gnügungen (Veranstaltungen) gewerblicher Art: 

 
1. Vorführungen von pornographischen und ähnlichen Filmen oder Bildern (auch in Kabinen); 
2. Ausspielungen in Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen Einrichtungen; 
3. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten 
 in 

a) Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen,  
b) Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an 

anderen für jeden zugänglichen Orten. 
 

Als Spielapparate gelten auch Personalcomputer, die zum individuellen Spielen  

oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder zum Spielen über das Internet verwendet werden. 

 

§ 2 

Steuerschuldnerin/Steuerschuldner und Erhebungsform 
 

(1) Steuerschuldnerin / Steuerschuldner ist die Unternehmerin / der Unternehmer der Veranstaltung (Veran-
stalter/in). In den Fällen des § 1 Nr. 3 ist die Halterin / der Halter der Apparate (Aufsteller/in) Veranstalte-
rin / Veranstalter. 
 

(2) Mehrere Steuerschuldnerinnen / Steuerschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

(3) Die Steuer wird als Pauschsteuer bzw. als Steuer nach dem Einspielergebnis nach den  
  §§ 3 bis 5 erhoben. Die Steuer ist für jede Veranstaltung gesondert zu berechnen. 
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II.  Bemessungsgrundlagen und Steuersätze 
 

§ 3 
Pauschsteuer nach der Roheinnahme 

 
(1) Die Pauschsteuer ist für Veranstaltungen im Sinne des § 1 Nr. 1 nach der Roheinnahme zu berechnen. 

Der Steuersatz beträgt 20 v.H. Als Roheinnahme gelten sämtliche durch die Veranstalterin / durch den 
Veranstalter von den Teilnehmerinnen / Teilnehmern erhobenen Entgelte.  
 

(2) Die Roheinnahmen sind der Stadt Lüdenscheid spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung zu erklä-
ren. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich bis zum 7. Werk-
tag des nachfolgenden Monats abzugeben. 

 
(3) Die Stadt Lüdenscheid kann die Veranstalterin / den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe der 

Roheinnahme befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzelfall 
besonders schwierig ist. 

 
 

§ 4 
Pauschsteuer nach dem Spielumsatz 

 
(1) Für Veranstaltungen im Sinne des § 1 Nr. 2 beträgt die Pauschsteuer 6 v.H. des Spielumsatzes. Spiel-

umsatz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge.  
 

(2) Der Spielumsatz ist der Stadt Lüdenscheid spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung zu erklären. 
Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich bis zum 7. Werktag 
des nachfolgenden Monats abzugeben. 

 
(3) Die Stadt Lüdenscheid kann die Veranstalterin / den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe des 

Spielumsatzes befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzelfall 
besonders schwierig ist. 

 
 

§ 5 
 

     Pauschsteuer nach der Anzahl der Apparate und Steuer nach dem Einspielergebnis 
 

(1) Die Steuer für das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 3 bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglich-
keit nach dem Einspielergebnis. Einspielergebnis ist der Betrag der elektronisch gezählten Bruttokasse. 
Dieser errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse, zuzüglich der Röhrenentnahme (Fehlbe-
trag), abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld. Negative Einspielergebnisse 
werden mit 0,00 Euro besteuert. 

 
(2) Die Pauschsteuer für das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 3 bemisst sich bei Apparaten ohne Ge-

winnmöglichkeit nach deren Anzahl.  
 

(3) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat in Spielhallen oder ähnlichen Unter-
nehmen (§ 1 Nr. 3a) für 

 
   a) Apparate mit Gewinnmöglichkeit  12 % des Einspielergebnisses, 
   b) Apparate ohne Gewinnmöglichkeit  30 Euro. 
 

(4) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat in Gastwirtschaften und sonstigen Or-
ten (§ 1 Nr. 3b) für 

 
   a) Apparate mit Gewinnmöglichkeit 9 % des Einspielergebnisses, 
   b) Apparate ohne Gewinnmöglichkeit  23 Euro. 

 
(5) Abweichend von den Absätzen 3 und 4 beträgt die Steuer je Apparat und angefangenen Kalendermonat 

in Gastwirtschaften und sonstigen Orten sowie in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nrn. 3a 
und 3b) für  

 
a) Personalcomputer  10 Euro, 
 
b) Apparate, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere darstellen oder die Verharmlosung oder 

Verherrlichung des Krieges darstellen oder pornographische oder die Würde des Menschen verlet-
zende Praktiken zum Gegenstand haben 
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• bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit:  30 % des Einspielergebnisses, 
      mindestens aber 500 Euro, 

• bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit: 500 Euro. 
 

(6) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. Appa-
rate mit mehr als einer Spieleinrichtung (Apparatur) sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr 
Spielvorgänge ausgelöst werden können. 

 
(7) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ohne Gewinnmöglichkeit ein gleichar-

tiger Apparat, so wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben. 
 

(8) Die Aufstellerin / der Aufsteller hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates sowie jede Änderung hin-
sichtlich Art und Anzahl an einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des folgenden Kalendermonats schrift-
lich anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines Apparates gilt der Tag des An-
zeigeneingangs als Tag der Beendigung des Haltens. Ein Apparatetausch von Apparaten ohne Ge-
winnmöglichkeit im Sinne des Absatzes 7 muss nicht angezeigt werden. 

 
(9) Bei der Steuer nach dem Einspielergebnis ist die Steuerschuldnerin / der Steuerschuldner verpflichtet, 

die Steuer selbst zu errechnen. Die Steuerschuldnerin / der Steuerschuldner hat bis zum 15. Tag nach 
Ablauf des Kalendermonats eine Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck einzurei-
chen.  

 
Der Steueranmeldung sind die Zählwerkausdrucke für den jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufügen. 
Die Zählwerksausdrucke müssen als Angaben mindestens 
 
 

- Geräteart und Gerätetyp, 
- Geräte- und Zulassungsnummer 
- die fortlaufende Nummer des Zählwerkausdruckes, 
- den Abrechnungszeitraum, 
- die elektronisch gezählte Kasse, 
- die Röhrenentnahme (sog. Fehlbetrag), 
- die Röhrenauffüllungen 
 

enthalten. 
 

(10) Die Steueranmeldung nach Absatz 9 steht einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung 
gleich. Eine Festsetzung der Steuer durch Bescheid ist nur erforderlich, wenn die Festsetzung zu einer 
abweichenden Steuer führt oder die Steuerpflichtige / der Steuerpflichtige eine Steueranmeldung nicht 
abgibt. Wird der Vorbehalt der Nachprüfung nicht zuvor durch Bescheid aufgehoben, entfällt er nach Ab-
lauf eines Jahres, gerechnet vom Eingang der Steueranmeldung. 

 

 

III. Gemeinsame Bestimmungen 
 

§ 6 

Entstehung des Steueranspruches 
 

(1) Der Vergnügungssteueranspruch nach den §§ 3 und 4 entsteht mit dem Abschluss der Veranstaltung. 
 

(2) Der Vergnügungssteueranspruch nach § 5 entsteht mit der Aufstellung des Apparates an  
 den in § 1 Nr. 3 genannten Orten. 

 
 

§ 7 

Festsetzung und Fälligkeit 
 

(1) Die Stadt ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die Steuer für einzelne Ka-
lendervierteljahre im Voraus festzusetzen. In diesen Fällen ist die Steuer für das jeweilige Kalendervier-
teljahr zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. Die Steuer kann auf Antrag zu einem Zwölftel des 
Jahresbetrags am 15. jeden Kalendermonats entrichtet werden. 
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(2) Die Steuer, die für zurückliegende Zeiträume erhoben wird, wird durch Bescheid festgesetzt. Sie wird fäl-
lig einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides. 

 
(3) Die Steuer nach dem Einspielergebnis ist am 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonats (Besteuerungs-

zeitraum) fällig. Zahlungen sind an die Finanzbuchhaltung der Stadt Lüdenscheid zu richten. Setzt die 
Stadt die Steuer abweichend von der Steueranmeldung fest, ist ein Unterschiedsbetrag zugunsten der 
Stadt einen Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. 

 
(4) Werden die Steueranmeldung und/oder die Zählwerkausdrucke nicht spätestens bis zum 15. Tag nach 

Ablauf eines Kalendermonats vorgelegt, erfolgt die endgültige Steuerfestsetzung gemäß § 8 dieser Sat-
zung. 

 
§ 8 

Steuerschätzung und Verspätungszuschlag 
 

(1) Soweit die Stadt die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, ist sie zur Schätzung 
berechtigt. Es gilt § 162 Abgabenordnung  in der jeweils geltenden Fassung. 

 
(2) Wenn die Steuerschuldnerin / der Steuerschuldner die in dieser Satzung vorgegebenen Fristen nicht 

wahrt, kann ein Verspätungszuschlag gemäß § 152 Abgabenordnung erhoben werden. 
 

§ 9 
Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht 

 
(1) Die Beauftragten der Stadt sind berechtigt, zur Feststellung von Steuertatbeständen oder zur 

Nachprüfung der Besteuerung die Veranstaltungsräume, auch während der Veranstaltung, zu be-
treten.  

 
(2) Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts verpflichtet. Die Beteiligten und 

andere Personen haben der Stadt die zur Feststellung eines für die Besteuerung erheblichen Sachver-
halts erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Auf Verlangen sind den Beauftragten der Stadt insbesondere 
Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, Druckprotokolle und andere Unterlagen in der Betriebsstät-
te bzw. den Geschäftsräumen in Lüdenscheid vorzulegen, und nach vorheriger Absprache in deren Ge-
genwart aktuelle Druckprotokolle zu erstellen. Auf die Bestimmungen der §§ 90 und 93 Abgabenordnung 
wird verwiesen. 

 
§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969, in der jeweils geltenden Fassung, handelt, wer als Veranstalterin / Veranstalter 
bzw. Aufstellerin / Aufsteller vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhan-
delt: 
 
1. § 3 Abs. 2:  Erklärung der Roheinnahmen 
2. § 4 Abs. 2:  Erklärung des Spielumsatzes 
3. § 5 Abs. 8:  Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Spielapparates sowie Änderung (Erhöhung) des Ap-

paratebestandes 
4. § 5 Abs. 9: Abgabe der Steueranmeldung und Einreichung der Zählwerkausdrucke 

 
 

§ 11 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01. April 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die aktuell gültige Satzung außer Kraft. 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
  wurde nicht durchgeführt, 
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 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und  
  dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  
  Mangel ergibt. 
 
 
Lüdenscheid, 18.03.2010 
 
Der Bürgermeister 
Dzewas  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Erste Verordnung zur Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Lüdenscheid (Gefahrenabwehrverordnung) 
vom 18.03.2010 
 
 

Aufgrund der §§ 1, 27, 29 und 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ord-
nungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung vom 13.05.1980 (GV. NW. S. 528 / SGV. NW. 2060), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 73 des Zweiten Befristungsgesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 274), wird von der Stadt 
Lüdenscheid als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 15.03.2010 
für das Gebiet der Stadt Lüdenscheid folgende Verordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
 
Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtge-
biet Lüdenscheid wird wie folgt geändert: 
 
In § 9 (Tiere) wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
 
„Hunde sind – unbeschadet der sonstigen Bestimmungen des Hundegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeshundegesetz – LHundG) sowie des Landesforstgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesforstgesetz – LFoG) – im Stadtpark an einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten 
Leine zu führen.“ 
 
 
In § 15 (Ordnungswidrigkeiten) wird in Absatz 1 folgender Spiegelstrich eingefügt: 
 
 
„- entgegen § 9 Abs. 3 Hunde im Stadtpark nicht an einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine 
führt.“ 
 
 

§ 2 
 
 
Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
 wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und  
 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  
 Mangel ergibt. 
 
 
Lüdenscheid, 18.03.2010 
 
 
Der Bürgermeister 
Dzewas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 
 
 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11a „Erweiterung Gewerbegebiet Ramsloh“ 
 
Der Rat der Gemeinde Schalksmühle hat in seiner Sitzung am 22.3.2010 beschlossen, eine  
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11a „Gewerbegebiet Ramsloh“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 des 
Baugesetzbuches durchzuführen. 
 
Gegenstand der Bebauungsplanänderung ist  es,  für zwei Schalksmühler Firmen die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für einen Anbau an ihre bestehenden Betriebsgebäude zu schaffen.   
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gem. § 1 Abs. 8 und § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.7.2009 (BGBl. I. S. 
2585) öffentlich bekannt gemacht.   
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung  ist in dem nachstehenden Übersichtsplan dargestellt. 
 

 
 

 
 
 
 

▬ ▬ ▬  Änderungsbereich der  2. Änderung des      
Bebauungsplanes Nr. 11 a „Erweiterung 

               Gewerbegebiet  Ramsloh“ 
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Der Planentwurf zur 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11a nebst Begründung liegt gemäß § 3 
Abs. 2  (BauGB) in der Zeit vom 
  

01.04.2010 bis einschließlich 30.04.2010 
 

bei der Gemeinde Schalksmühle, Fachbereich für Planen und Bauen, Zimmer 46, Rathausplatz 1, 58579 
Schalksmühle, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Während der vorgenannten Auslegungsfrist können von jedermann zu dem Planentwurf Stellungnahmen schrift-
lich eingereicht oder zu Protokoll gegeben werden.  
 
Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht durchgeführt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
die Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
Schalksmühle, 23.03.2010      Der Bürgermeister 
        gez. Schönenberg 
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Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 
 

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnisses  
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl  

zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 09.05.2010 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stimmbezirke der Gemeinde Schalksmühle wird in der 
Zeit vom 19.04. bis 23.04.2010 während der Dienststunden (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 
12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Gemeinde Schalksmühle, Rathaus-
platz 1, Bürger- und Kundenbüro, 58579 Schalksmühle, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 Meldegesetz NRW eingetragen 
ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spä-
testens am 23. April 2010 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeinde Schalkmühle, Rathausplatz 1, Zimmer 34, 
58579 Schalksmühle, Einspruch einlegen. 

 
 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 18. April 2010 
eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Landtagswahl im Wahlkreis 123 – Märkischer Kreis III – durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a)   wenn er nachweist, dass er aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund die Einspruchs-
frist versäumt hat, 

b)   wenn er aus einem nicht von ihm zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist, 

c)   wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist entstan-
den ist oder sich herausstellt.  

 
 
 6. Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 07. 

Mai 2010, 18.00 Uhr, bei der Gemeinde Schalksmühle, Rathausplatz 1, Bürger- und Kundenbüro, 58579 
Schalksmühle, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, 
Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer 
Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig und können deshalb nicht entgegen genom-
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men werden. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
 Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den in Ziffer 5.2 a) bis c) angegebenen Vorausset-
zungen den Antrag noch am Wahltage, bis 15.00 Uhr, stellen. Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

 
 7. Zugleich mit dem Wahlschein  erhält der Wahlberechtigte  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeisters der 
Gemeinde Schalksmühle versehenen roten Wahlbriefumschlag und ein Merkblatt für die Briefwahl.  
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden dem Wahlberechtigten nur persönlich ausgehändigt oder 
zugesandt. An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlscheine und Briefwahlun-
terlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann allerdings nur Gebrauch gemacht 
werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 

 
 Wer durch Briefwahl wählt, 

- kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 
und verschließt diesen, 

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl unter 
Angabe des Ortes und Tages, 

- steckt den verschlossenen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen Wahl-
schein  in den amtlichen roten Wahlbriefumschlag,  

- verschließt den roten Wahlbriefumschlag und 
- übersendet den Wahlbrief durch ein Postunternehmen an den Bürgermeister. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 

den Bürgermeister der Gemeinde Schalksmühle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage 

bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht 

freigemacht zu werden. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle (Wahlamt) des Bürgermeisters der Ge-

meinde Schalksmühle abgegeben werden. 

 
Nähere Hinweise darüber, wie der Wähler die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 

 
  
Schalksmühle, 19. 03. 2010        Der Bürgermeister  
        gez. Schönenberg 
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Bekanntmachung der Stadt Halver 

 
 
Bebauungsplan Nr. 40 „Altenpflegeheim Waldfrieden“, 1. vereinfachte Änderung 

hier: Inkrafttreten des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch BauGB) in der Neufas-
sung vom 20. Juli 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585) und § 7 Abs. 4 und 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07. 1994 (GV.NRW. S. 666 / SGV.NRW. 2023), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), in Kraft 
getreten am 31. Dezember 2009 

 
Der Rat der Stadt Halver hat in seiner Sitzung am 22.03.2010 den Bebauungsplan Nr. 40 „Altenpflegeheim Wald-
frieden“, 1. vereinfachte Änderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung vom 
16.02.2010 beigefügt. 
 
Mit der Bebauungsplanänderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erhaltung des ehemali-
gen Pflegeheims Haus Waldfrieden in wesentlichen Teilbereichen geschaffen. Durch die daraus resultierende 
Gebäudegeometrie werden die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzten Baugrenzen in Teilbereichen verän-
dert. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nördlich der Straße Zum Hälversprung und westlich des beste-
henden Verwaltungs- und Heimleitergebäudes. Das Plangebiet wird im Norden von der Bahnlinie Brügge – Hal-
ver begrenzt (s. Planausschnitt). 
 
Planbereich: 
 
         
 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 40 „Altenpflegeheim Waldfrieden“, 1. vereinfachte Änderung“ wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. Er tritt mit dem Tag der Bekanntmachung in Kraft. 
 

H i n w e i s e 
 
a) Es wird darauf hingewiesen, dass Entschädigungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB Ent-

schädigungen verlangen können, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind und dass sie die Fälligkeit  

 ihrer Ansprüche dadurch herbeiführen können, dass sie die Leistung dieser Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragen. Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich beim Bür-
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germeister der Stadt Halver, Postfach 14 53, 58544 Halver, zu beantragen. Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB er-
löschen die Entschädigungsansprüche, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
b) Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB sind  
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel der Abwägung  

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.  

 
c) Nach den Bestimmungen der GO NRW können die Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der GO NRW gegen den Bebauungsplan Nr. 40 „Altenpflegeheim Waldfrieden“  nach Ablauf eines Jahres 
seit der öffentlichen Bekanntmachung dieses Bebauungsplanes nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  
 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 40 „Altenpflegeheim Waldfrieden“, die dazugehörige Begründung vom 16.02.2010 sowie 
die zusammenfassende Erklärung können im Verwaltungsgebäude Frankfurter Straße 45, Zimmer 10, 58553 
Halver, ab dem Tag der Bekanntmachung von jedermann eingesehen werden; über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 
 
Halver, 23.03.2010 
 
Der Bürgermeister 
Dr. Bernd Eicker 
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§ 14  

Übergangsbestimmungen  

Auf Sondernutzungen, für die eine Erlaubnis oder Genehmigung vor Inkrafttreten dieser Gebührensatzung erteilt 
worden ist, findet der Gebührentarif mit Inkrafttreten dieser Satzung Anwendung. Enthält die Erlaubnis oder Ge-
nehmigung einen entsprechenden Vorbehalt, können die Gebühren nach dieser Satzung rückwirkend erhoben 
werden.  

 
 

§ 15  

Schlussbestimmungen  

Diese Satzung tritt am 01.04.2010 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Allgemeine Gebührensatzung mit Gebührentarif für den Märkischen Kreis vom 13.07.2001 
außer Kraft.  
 
 


